
 

Sitzungsvorlage 

400/254/2022 

 

Amt/Abteilung: 

Amt für Schulen, Kultur 

und Sport 

Datum: 25.11.2022 

Aktenzeichen: 

400.40.31.01-20 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 05.12.2022 Vorberatung  N 

Stadtrat 13.12.2022 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Sanierung der Schulsportanlage am Eduard-Spranger-Gymnasium 

Bereitstellung überplanmäßige Mittel für das Haushaltsjahr 2022 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat stellt für das Haushaltsjahr 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von 

46.300,00 € auf dem PK 2170.0353 zur Verfügung. 

 

Begründung: 

 

Im Rahmen der Bauarbeiten zur Sanierung der Schulsportanlage am Eduard-Spranger-

Gymnasium wurden durch den Auftragnehmer insgesamt vier Nachträge gestellt, 

welche zu Mehrkosten führten. So gab es Mengenmehrungen beim Erdaushub für die 

Rigolen, welche im Umfang nicht vorhersehbar waren. Hinzu kamen zusätzliche 

Mengen durch einen Bombenkrater. Weiterhin gab es Mengenmehrungen beim 

Asphaltrückbau, so z.B. unter der bestehenden Beachvolleyballanlage, die im Vorfeld 

nicht absehbar waren. Auch beim Rückbau des bestehenden Platzaufbaus gab es 

Mengenmehrungen, so ergaben sich Differenz zwischen punktuellen Ermittlungen im 

Rahmen eines Bodengutachtens und der Auswertung des Vermessungsbüros im 

Rahmen einer flächigen Ermittlung. Abschließend ist man beim Rückbau auf zwei 

parallel verlaufende Entwässerungsleitungen im Laufbahnbereich gestoßen, die nicht 

bekannt waren, aber deren Ausbau und Entsorgung unausweichlich waren. 

 

Die Mehrkosten betragen 3,2 % zum Ansatz für das Jahr 2022. 

 

Nunmehr werden die Mittel zur Zahlung der Rechnungen benötigt. 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 2170.0353 

Haushaltsjahr: 2022 

Betrag: 46.300,00 € 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja ☐ / Nein  

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja  / Nein ☐ 
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Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja  / Nein ☐ 

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor:                 Ja  / Nein ☐ 

 

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja ☐ / Nein  

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein  

Begründung: finanztechnische Abwicklung  

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat II - BGM 

Dezernat III - hauptamtlicher BGO 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Gebäudemanagement 

 

Schlusszeichnung: 
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